
82 16. Abschnitt

(2) Die Schwangerschaftsunterbrechung darf nur mit Erlaubnis einer 
Kommission durchgeführt werden, die sich aus Ärzten, Vertretern der Or
gane des Gesundheitswesens und des Demokratischen Frauenbundes zu- 
eammensetzt. Die Mitglieder der Kommission unterliegen der Schweige
pflicht. Die Verletzung der Schweigepflicht wird mit Gefängnis bestraft.

(3) Die Unterbrechung der Schwangerschaft darf nur von Fachärzten in 
Krankenhäusern durchgeführt werden.

(4) Das Nähere wird durch eine Verordnung geregelt, die das Ministe
rium für Arbeit und Gesundheitswesen im Einvernehmen mit dem Mini
sterium der Justiz erläßt.

Aussetzung
§221

(1) Wer eine wegen jugendlichen Alters, Gebrechlich
keit oder Krankheit hilflose Person aussetzt, oder wer 
eine solche Person, wenn dieselbe unter seiner Obhut 
steht oder wenn er für die Unterbringung, FortschafFimg 
oder Aufnahme derselben zu sorgen hat, in hilfloser Lage 
vorsätzlich verläßt, wird mit Gefängnis nicht unter drei 
Monaten bestraft.

(2) Wird die Handlung von leiblichen Eltern gegen ihr 
Kind begangen, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs 
Monaten ein.

(3) Ist durch die Handlung eine schwere Körperver
letzung der ausgesetzten oder verlassenen Person verur
sacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu zebn Jahren 
und, wenn durch die Handlung der Tod verursacht warden 
ist, Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren ein.

Fahrlässige Tötung 
§222

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen ver
ursacht, wird mit Gefängnis bestraft.
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